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7. Ausſchuß⸗B
J0ſe 6Fürſorgege

Verband

Menſchenverluſte , die uns der Ktieg gebracht hat ,Die Badiſche Landeswohnungsfliflung .
Vor kurzer Zeit hat der Herr Staatsminiſter [her dieſen Aufgaben zuzuwenden . Hier bietet ſich

zwingen uns dazu , unſer Augenmerk mehr als bis

svollen und opferfreudigen MenſchenfreunFreiherr von Bodman einen Aufruf für eine verſtä

Badiſche Landeswohnungsſtiftung zur Errichtung den eine Gelegenheit , ihre Mittel einem ganz beſon⸗
von Heimſtätten für kinderreiche Familien und fders nützlichen und vaterländiſch bedeutſamen Werke

Kriegsteilnehmer erlaſſen . zu widmen . Allerdings ſind bedeutende Mittel er

In den warmherzigen Ausführungen , die wir [ forderlich , um bei den durch den Krieg geſteigerten
aus Mangel an Platz nicht vollſtändig bringen kön⸗ Baukoſten nennenswerte Leiſtungen zuſtande zu brin⸗

nen , heißt es : Zu den großen Aufgaben , die nach gen . Es wird ſich deshalb empfehlen , die Schenkun⸗

gen nicht in kleine Einzelſtiftungen zu zerſplittern ,
ſtellt ſind , gehört ueben der Fürſorge für die Kriegs ſondern von vornherein zu einer Landesſtiftung zu⸗

Beendigung des Krieges dem deutſchen Volke ge⸗

ſammenzufaſſen . Um dieſe Beſtrebungen zu fördern
8beſchädigten ſelbſt und die Familien der auf dem

Felde der Ehre Gefallenen oder an Krankheiten ge hat der Landeswohnungsverein ( Ehrenvorſitzender :

ſtorbenen Kriegern , die Beſchaffung von geeigneten Seine Großh . Hoheit Prinz Max von Baden , Vor⸗

Wohnungen für die aus dem Felde heimtehrenden ſitzender Seine Exzellenz Wirkl . Geheimerat Dr

Angehörigen des Heeres und ihrer während des Lewald , Geſchäftsführer Großh . Landeswohnungsin⸗
Krieges gegründeten Familien . . . . Aber noch Jſpektor Dr . Hans Kampffmeyer im Miniſterium des

Innern ) ſich bereit erklärt , denjenigen , welche zu den

fürſorge dringend bedürftig : das iſt die der kinder - bezeichneten Zwecken Stiftungen errichten wollen ,

für un dabei beratend an die Hand zu gehen . Wenn es , wie

eine andere Gruppe von Perſonen iſt der Wohnungs⸗

reichen Familien . Es iſt eine Lebensfrage
ſer deutſches Volt , ob wir die klaffenden Lücten , die

der Krieg in den Beſtand der Bevölkerung geſchlagen

hat , wieder zu ſchließen imſtande ſind . Der ver⸗

hängnisvolle Geburtenrückgang , der ſchon vor dem

Kriege eingeſetzt hat , und die Zukunft unſeres Vol

kes ſchwer bedroht , hat einen weſentlichen Grund in

der Wohnungsnot der minderbemittelten Klaſſen

Unter dieſen Umſtänden muß die Beſchaf —

fung von Wohnungen für kinderreiche Familien als

eine der wichtigſten Maßnahmen planmäßiger Be⸗

völterungspolitik gelten und gerade die furchtbaren

zu hoffen iſt gelingt , erhebliche Mittel für die Lan

desſtiftung flüſſig zu machen , ſo wird es möglich

ſein , eine ſtattliche Menge von Heimſtätten für kin

derreiche Familien und Kriegsteilnehmer zu ſchaf
fen und dadurch ein für die Zukunft unſeres Vater —

landes hochbedeutſames Werk wirkungsvoll fördern

zu helfen . “

Erfreulicherweiſe hat der Aufruf in allen Tei⸗

len des badiſchen Landes eine gute Aufnahme gefun⸗
den , welche durch zahlreiche Zuſtimmungserklärungen
bei der Beſprechung für die Gründung eines Badi⸗
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chen Baubundes am 8. Dezember 1917 in Karls⸗

ruhe deutlich zum Ausdruck kam . Schon jetzt ſind

dem Miniſterium des Innern Zuwendungen im Ge⸗

ſamtbetrag von nahezu einer halben Million ange⸗

meldet worden . Von größeren Stiftungen ſeien fol⸗

gende erwähnt : Ein von Seiner Großh . Hoheit

Prinz Max überwieſenes Legat von 200 000 Mart ,

Süddeutſche Diskontogeſellſchaft Mannheim 50000

Mark , Waffen⸗ und Munitionsfabriken Karlsruhe

25 000 Mark , Ungenannt 25 000 Mark , Geh . Kom⸗

merzienrat Schott , Portland⸗Zementwerke Heidel⸗

berg⸗Mannheim 20 000 Mark und Firma Freuden⸗

berg , G. m. b. H. Weinheim , 10 000 Mark .

der Aufruf noch recht vielen onderen Menſchenfreun⸗

Mitteilungen über

Möge

den Herzen und Hände öffnen .

weitere Spenden zu Gunſten der Stiftung bittet

man an den Badiſchen Landeswohnungsverein

Karlsruhe , Schloßplatz 19 , Zahlungen an die Badi

ſche Bank , Karlsruhe , mit dem Vermerk „ für die

Badiſche Landeswohnungsſtiftung “ zu ſenden .
32˖ͤvðöðrkt. .2＋⏑

72 R

Staatenverhältniſſe .

Portugal .
Regierungsform : Republik ( ſeit 5 .

1910 ) .
Staatsoberhaupt : Präſident

chado , 1915 bis 1919 .

Flächeninhalt : 91 . 948 Kilometer ' .

Vevölkerung : ( 1911 ) 5,960 . 056 —

lometer ' .

Nationalitäten : Portugieſen bis auf zirka

Neger und Mulatten , za . 200 Juden und

Fremde .

Konfeſſionen : römiſche Katholiken , za . 500 Pro⸗

teſtanten , 200 Israelitten .

Staatsfinanzen Einnahmen — ( 1915⸗16 ) 299

ö ben : ( 1915⸗16 ) 340 Mill .

Staatsſchuld : ( 1913 ) 3 . 194,188 . 170

Oktober

Bernardino Ma

65 auf 1 Ki⸗

3000

11 . 197

400,452 Mark ,

Mark .
Handelsflotte :

Tonnen , 259
S

Handel

66 Damofer mit 70 . 193

mit 43. 844 Tonnen .

Ausfuhr : 140 . 867 . 000 Mar

Hauptausſuhr :
19,859 . 000 , lebende Tiere

14,080 . 000 , Südfrüchte und

Baumwollgewebe 5,375 . 000 Ma rk.

Eiſenbahnen : ( 1913 ) 2983 Kilometer .

Telegraphen : ( 1912

gramme 5,089 . 285 .

Telephon : ( 1912 ) Länge der Linien 798 Kilo⸗

meter , Geſpräche 1,221 . 900

Poſtämter : ( 1913 ) 4266 .

Geld : ( Goldwährung ) 1 Krone a 10 Milreis a

1000 Reis ſind 45 . 36 Mark ſind 53 . 32 öſterrreichiſche

( 1911 ) ) Wein 54,128 . 000 , K

17,886 . 000 , Fiſche

7 . 416 . 000 ,Gemüſe

8942 Kilometer , Tele

Kronen . 1 Toſtad ( Silber ) a 100 Reis . Conto

ſind 1006 Milreis . 1 Ecudo ſind 3 . 84 Mark find

4 . 52 öſterreichiſche Kronen .

Gewichte und Maße : metriſch .

Armee : Friedensſtärke ( 1913 ) 11 . 689 Mann ,

Kriegsſtärke 260 . 000 Mann .

Kriegsflotte : ( 1915 ) 26 Schiffe , 164 Geſchütze

( 1907 ) 6377 Mann .

Landesfarben : Rot⸗Grün .

Städte : ( 1911 ) Liſſabon (Hauptſtadt ) 135 . 359

Ew . , Porto 194 . 009 Ew . , Setubal 30 . 436 Ew . ,

Funchal ( Madeira ) 24 . 687 Ew .

Kolonien :
Ew . auf

kmẽ Einw . 1 km ?

J. Afrika ( Capverden ,
Guinea , Angola ,
Moſamvique etc ) 2,070 . 000 8,380 . 000 3

2. Aſien ( Goa Damao .

Diu, Macao , Timor )
22 806 8 830. 000

Zuſammen 2,092 . 806 9,210 . 000 4

Eiſenbahnen : ( 1913 ) 2001 Kilometer ( Angola

1316 , Oſtafrika 588 , Indien 82 , St . Thome 15 ) .

Telegraphen : ( 1912 ) 13 . 597 Kilometer ( Angola
8223 , Oſtafrika 1904 , Guinea 231 , Indien 239 ) .

Armee : 7260 Mann .
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4 . Verſicherungsweſen .

Die Zulagen zu den Renten aus der Invaliden⸗

verſicherung .

8

Durch eine Bekanntmachung vom 3. Januar

1918 hat der Bundesrat beſtimmt , daß vom 1. Feb⸗

ruar ab bis zum 31 . Dezember 1918 den Empfän⸗

gern einer reichsgeſetzlichen Invalidenrente eine mo⸗

natliche Zulage von 8 Mark , Empfängern einer Wit

oder Witwerrente eine monatliche Zulage von

1 Mark gewährt wird . Das Reich ſchießt die erfor⸗

derlichen Beträge den Verſicherungsträgern zinslos

vor und erhält ſie von ihnen in zehn gleichen Teil⸗

beträgen in den Jahren 1919 bis 1928 zurück .

wen

Die vom Bundesrate getroffene Regelung geht

dene Anregungen des Reichstags , den bei
äuf verſck

jenwärtigen Verteuerung des Lebensunterhal⸗
gege

Bedrängnis geratenen Rentenempfängern zu

der im Frühjahr 1917 im Haupt⸗
helfen , zurück . Bei

gusſchuſſe des Reichstags gefaßten Entſchließung war

eine Unterſtützung der Rentenempfänger nur im

Falle der Bedürftigkeit vorgeſehen .

ſchließung vom Oktober 1917 wünſchte der Reichstatz

eine erweiterte Fürſorge aus Mitteln des Kriegs⸗

fonds für die Jahre 1917 und 1918 für alle Renten⸗

In ſeiner Ent⸗

änger .

Der erſtgenannten Entſchließung iſt durch ein

Rundſchreiben des Reichskanzlers an die Bundesre⸗
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gierungen entſprochen worden , worin ihnen nahege —

legt wurde , überall da , wo eine durch Kriegsverhält —
niſſe gebotene Zulage zu den Renten aus der ſozialen

Verſicherung erforderlich ſein ſollte , auf dem Wege

der gemeindlichen Kriegswohlfahrtspflege helfend

einzugreifen .

Nachdem ſich gezeigt hat , daß auf dieſem Wege

ine wirkſame Hilfe für die Rentenempfänger nicht
iberall zu erreichen war , iſt die erweiterte Fürſorge

zunächſt für Empfänger von Invaliden - , Witwen⸗

ind Witwerrenten aus der Invalidenverſicherung

durch eingangs genannte Bekanntmachung eingelei —

tet worden .

Die neue Fürſorge iſt zeitlich beſchränkt worden ;

ſie ſoll nur für die 11 Monate vom Februar bis De⸗

zember 1918 gewährt werden . Maßgebend für dieſe

Begrenzung war der Umſtand , daß die Verordnung
uf Grund des Ermächtigungsgeſetzes vom 4. Au —

zuſt 1914 erlaſſen werden mußte , da die Regelung
der Fürſorge durch ein Geſetz naturgemäß eine län —

gere Zeit in Anſpruch nimmt , die gegenwärtigen

Teuerungsverhältniſſe jedoch eine ſchnelle Abhilfe des

unter den Rentenempfängern beobachteten Notſtan⸗
des erforderten . Die verbündeten Regierungen wa —

ren ſich aber von vornherein klar , daß bei den nied —

igen Renten der Invalidenverſicherung eine Wei —

tergewährung der Zulage in irgend einer Form auch

er den 31 . Dezember 1918 nicht zu umgehen ſein

würde . Die erheblichen Mittel jedoch , die für eine

ſolche erweiterte Fürſorge erforderlich ſind , können

weder vom Reiche vorgeſchoſſen , noch von den Ver —

ſicherungsträgern aus den bisherigen Beiträgen oder

ihrem angeſammelten Vermögen aufgebracht werden .

Hierzu ſind neue Beiträge nötig , die durch eine Aen⸗

derung der Beitragsſätze im vierten Buch der Reichs —

verſicherungsordnung eingeführt werden müſſen . Die

geſetzliche Regelung wird , wenn die erweiterte Für —

ſorge ohne Unterbrechung über den 31 . Dezember
1918 fortbeſtehen ſoll , noch im Laufe des erſten Halb —

ihres 1918 zu treffen ſein .

Die hohen Koſten der durch die Bekanntmachung

vorgeſehenen Leiſtungen ſie ſind auf rund 9 Mil⸗

lionen Mark monatlich veranſchlagt — verbieten es ,

die Fürſorge für zurückliegende Zeiten eintreten zu

laſſen . Dazu würden noch verwaltungstechniſche

Schwierigkeiten getreten ſein . Bei der jetzt vorge⸗

ſehenen Regelung wird die Zulage ohne Anweiſung
des Verſicherungsträgers bezahlt . Der Berechtigte

beſorgt ſich eine Quittung über die Zulage — in der

Regel erhält er ſie bei derjenigen Stelle , welche die

Beſcheinigungen auf der Rentenquittung erteilt —

und bekommt daraufhin von der Poſt die Zulage aus⸗

gezahlt . Jede Zahlung für zurückliegende Zeiten
wäre ohne Mitwirkung der Verſicherungsträger nicht

möglich , da ſie allein auf Grund ihrer Rentenliſten

die Bezugsdauer der Zulage einwandfrei feſtſtellen
können .

Dieſe Rückſichtnahme auf die Verwaltungs —

ſchwierigkeiten der Verſicherungsträger hat auch da —

zu geführt , den Perſonenkreis , dem die Fürſorge zu —

teil werden ſoll , auf Invaliden - , Witwen - und Wit⸗

werrentenempfänger zu beſchränken , da bei ihnen die

Durchführung der erforderlichen Maßnahmen am

einfachſten zu erreichen war . Für Empfänger von

Alters - und Waiſenrenten wird im Falle eines Be

dürfniſſes die gemeindliche Kriegswohlfahrtspflege

eintreten können .

Was die Aufbringung der Koſten für die Zulage

betrifft , ſo iſt bemängelt worden , daß ſie nicht allein

vom Reiche getragen werden , ſondern auf die Ver —

ſicherungsträger abgewälzt ſeien . Dem iſt entge⸗

genzuhalten , daß die Finanzlage des Reiches es nicht

geſtattet , für einen Bruchteil der Bevölkerung hohe

Laſten zu übernehmen . In der Sitzung des Reichs

tags vom 11 . Oktober 1917 hat ein Vertreter der

Reichsfinanzverwaltung darauf hingewieſen , daß al —

lein die vom Reichstage in ſeiner letzten Tagung ge —

forderten Fürſorgemaßnahmen einen jährlichen Auf⸗

wand von mehr als zwei Milliarden Mark erfordern

würden . Es iſt aber auch nicht richtig , daß das Reich
die Aufwendungen für die Zulage auf die Verſiche⸗

rungsträger abwälzt . Das Reich ſtellt vielmehr die

erforderlichen Mittel zinslos zur Verfügung und er⸗

hält ſeine Auslagen in Zehnteln zurück ; es hat alſo

einen nicht unbeträchtlichen Zinsverluſt . Nimmt man

den Zinsfuß , zu dem das Reich die Mittel für die

Vorſchußzahlungen der Poſt aufzubringen hat , nur

zu fünf vom Hundert an , ſo verliert das Reich bis

zur Rückzahlung des letzten Zehntels rund 25 Mil⸗

lionen Mark , beteilig ſich alſo an den Aufwendungen

für die Invalidenverſicherung außer den 100 Millio⸗

nen Mark für den Reichszuſchuß mit einem recht

erheblichen Betrage .

32

Erſatzanſprüche der Armenverbände aus der

Invalidenverſicherung .

Nach § 1531 und 1506 ff. der Reichsverſiche⸗

rungsordnung kann eine Gemeinde oder Armenver⸗

band , welche nach geſetzlicher Pflicht einen Inva⸗
liden ( Kranken⸗) Rentner unterſtützt , Anſpruch auf

die Invaliden⸗ ( Kranken⸗ ) Rente bis zum halben

Betrage der Rente erheben . Wird dem Invaliden⸗
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rentner auf Koſten der Gemeinde in einem Kranken —

hauſe oder Pflegeanſtalt vollſtändiger Unterhalt ge —

währt und iſt die Verpflegung vorausſichtlich eine

dauernde oder iſt Rentenempfänger doch für lange

Zeit vollſtändig aus ſeinen bisherigen Lebensver —

hältniſſen und ſeiner Erwerbsſtellung herausgeriſſen ,

ſo hat der Armenverband Anſpruch auf die ganze

Rente . Eine bloße Verpflegung für kürzere Zeit ge —

nügt jedoch nicht den Erſatzanſpruch für die ganze

Rente zu begründen . Vollſtändiger Unterhalt iſt nur

dann als gewährt anzuſehen , wenn der Unterge —

brachte in der Anſtalt wirklich mit allen Lebensbe —

dürfniſſen verſorgt iſt . Die bloße Unterbringung

im Krankenhauſe wird dafür durchweg nicht als aus —

reichend angeſehen , weil die Heilanſtaltsbehandlung

ſich meiſt auf die Gewährung von Wohnung , Koſt

und Heilbehandlung beſchränkt , während eine Für —

Kleidung ,

Kreis⸗

ſorge für andere Lebensbedürfniſſe z. B.

Wäſche , nicht ſtattfindet . Verpflegung in

pflegeanſtalten , Heil - und Pflegeanſtalten , Invali —

denhäuſer , Altersheimen und dergl . berechtigt zum

Anſpruch der ganzen Rente . Wird dagegen voller

Unterhalt in einer Familie gewährt , ſo kann nur

die halbe Rente beanſprucht werden .

Folgende Punkte ſind bei der Rentenüberwei —

ſung zu beachten :

1. Die Rentenüberweiſung kann nur für die

Zeit erfolgen , für welche die Anſprüche auf Rente

und auf Armenunterſtützung zeitlich zuſammenfal⸗

len . Wird z. B. ein Invalidenrentner für die Zeit

vom 10 . 10. 17. bis 15 . 1. 18 . unterſtützt , ſo kann

nur die Hälfte der Invalidenrente beanſprucht wer —

den , die auf die Zeit vom 10. 10 . 17 . bis 15 . 1. 18 .

entfällt .

2. Nur wenn die Gemeinde als Trägerin der

Armenpfleglaſt geſetzlich zur Unterſtützung verpflich —

tet iſt , iſt ſie erſatzberechtigt , nicht auch dann , wenn

die Leiſtung auf Grund anderweiter Verpflichtung

z. B. auf Grund von Haftpflicht , erfolgt .

3. Ferner muß der Unterſtützte hilfsbedürftig

ſein und Identität der Perſon vorliegen .

Bei den Begriffen „Hilfsbedürftigkeit “ und „ Ar —

menunterſtützung “ iſt von der Armengeſetzgebung

auszugehen und infolgedeſſen der nach dieſer gel —

tende Grundſatz der armenrechtlichen Familienein —

heit ebenfalls zur Anwendung zu bringen . Ein Er⸗

ſatz beſteht alſo auch wegen mittelbarer Armenun —

terſtützung . Erhält z. B. eine Familie wegen Krank —

heit der Ehefrau Unterſtützung , ſo gilt als unter⸗

ſtützt nur der Ehemann . In einem ſolchen Falle
kann alſo der Arinenrat aus der Rente der Ehefrau

leine Unterſtützung erhalten , da als unterſtützt der

Ehemann gilt , während rentenbezugsberechtigt die

Chefrau iſt . Aehnlich verhält es ſich bei Waiſen⸗
rente . Erhält eine Witwe für ihre Kinder Armen⸗

unterſtützung , ſo gilt nach § 19 Abſatz 1 U. ⸗W. ⸗G. als

unterſtützt die Witwe , während die Waiſenrente den

Kindern zuſteht . In ſolchen Fällen kann der Ar —

menverband wohl Erſatzanſpruch aus der Witwen⸗

oder Invalidenrente der Witwe , nicht aber aus der —

Waiſenrente der Kinder erhalten , das gleiche gilt ,

wenn die Kinder in einer Anſtalt verpflegt werden .

Iſt die Mutter der Waiſen jedoch geſtorben , ſo gel —

ten die Waiſen als ſelbſt unterſtützt und der Erſatz —

anſpruch aus der Waiſenrente iſt begründet .
1. Der Rentenberechtigte muß ſich mit der Ueber —

tragung der Rente einverſtanden erklärt haben . Tut

er dies nicht , ſo kann er durch eine Entſcheidung
des Verſicherungsamtes zur Ueberweiſung gezwun —

Gegen dieſe Entſcheidung iſt Berufung

am Gr . Oberverſicherungsamt zuläſſig .

5. Der Erſatz iſt dann ausgeſchloſſen , wenn er

nicht ſpäteſtens 6 Monate nach Ablauf der Unter⸗

ſtützung bei der Landesverſicherungsanſtalt geltend

gemacht wird .

gen werden .

Während nun Erſatzanſprüche der Armenräte

an Krankenkaſſen u. Berufsgenoſſenſchaften Gleichar —

tigkeit der Leiſtungen vorausſetzt , kann aus den Ren⸗

ten , die auf Grund der Invalidenverſicherung bewil —

ligt ſind , für jede Unterſtützung Erſatz beanſprucht

werden ; die Einheit des Leiſtungsgrundes iſt nicht

Vorausſetzung des Erſatzanſpruches .
Der vorläufig unterſtützungspflichtige Armen —

verband hat ein Vorrecht vor dem endgültig unter⸗

ſtützungspflichtigen .
Der Ueberweiſungsantrag muß Zeit ,

Art und Betrag der geleiſteten Unterſtützung und

außerdem die Zuſtimmungserklärung des Rentenbe —

rechtigten enthalten und kann der Landesverſiche⸗

rungsanſtalt direkt oder durch Vermittelung Gr .

Bezirksamts eingereicht werden .

Zu erwähnen iſt noch , daß nur einem geſetzlich

begründeten Erſatzanſpruch Folge gegeben werden

kann . Selbſt dann , wenn ſich der Unterſtützte mit

der Ueberweiſung von einem geſetzlich nicht begrün —

deten Erſatzanſpruch einverſtanden erklärt hat , darf

einem ſolchen Antrag keine Folge gegeben werden ,

da § 119 Abſatz 1 Ziffer 3 R. ⸗V. ⸗O. die Uebertra⸗

gung von Rentenanſprüchen wegen Forderungen der

nach § 1531 R. ⸗V. ⸗O. erſatzberechtigten Armenver⸗

bände nur in Höhe der geſetzlichen Erſatzanſprüche

zuläßt .

Dauer ,



Ein Anſpruch auf Erjatz von Beerdigungs⸗
koſten aus der Rente iſt nicht gegeben . Es würde

nur ein Anſpruch auf halbe Rente für den Begräb⸗
nistag ' beſtehen , dieſer Betrag iſt aber ſo gering , daß
er die mit der Gel ltendmachung des Erſatzanſpruches
verbundenen Weiterungen und ' Koſten nicht recht⸗

fertigt . f.

— 0 —

6 . Sonſtiges .
Mannheim . Dem Bürgerausſchuß iſt eine Vor —

lage des Stadtrats

barkeitsſteuer

alle öffentlichen Vergnügungen gelten .

liche Aufführungen jeder Art ,

anſtaltungen gegen Eintrittsgeld , alle öffentlich auf —

gemeinſchaftliche

Theatervorſtellungen ſind ſtets

über die Einführung einer Luſt —

Als ſteuerpflichtig ſollen

Feſte , öffent⸗

ſportliche Ver —

zugegangen .

ferner

geſtellten Automaten , Gelage ,
Tanzbeluſtigungen .
ſteuerpflichtig ; Wettſpiele dann , wenn Zuſchauer ge —

zugelaſſen werden .

Schüler der im Stadtbezirt

gen Entgelt Veranſtaltungen , die
von Schülern oder für

befindlichen Unterrichtsanſtalten geboten

Konzerte , die der Volksbildung die —

Kartenſteuer beträgt : bei

50 Pfennig oder weniger
Pfennig , bei höherem Eintrittsgeld für je ange⸗

ngene 50 Pfennig 5 Pfennig . Wenn keine Ein⸗

trittskarten verkauft e wird eine Pauſchgebühr

werden ,
ſind ſteuerfrei .

nen ſind ſteuerfrei . Die

einem Eintrittsgeld von

erhoben .

Die Mitglieder des Bürgerausſchuſſes

Zen⸗

Singen .

wurden am 18.

eingeladen . Der erſte Punkt der T

ng betraf die Mittelſtandshilfe , für die bereits im0 lag 1916 und 1917 15000 bezw . 10000 Mark

Fonds , vorgeſehen wa

Januar zu
20 Sitzung ins

tralhotel agesord⸗

zur Bildung eines

beantragt
aus Anlehensmitteln zu beſtreitenden ,
70 000 Mark für Zwecke der Mittelſtandshilfe zu

Dieſer Aufwand würde den Kriegsſchul⸗
den beizuſchlagen ſein . Der zweite Punkt der Ta⸗

betrifft die Jahresvergütung der Ge —

Mark

vom 1. Januar an auf

Ebenſo ſollen die Ge⸗

und Gemeindebedien —

ind zwar

ren . Der Gemeinderat nunmehr , einen

Aufwand von

berwenden .

jesordnung

Dineinderäte , die bisher 150 betrug . ieſe

Summe ſoll mit Wirkung
300 Mark erhöht werden .

bühren der Gemeindebeamten

ſteten bei auswärtigen Geſchäften erhöht werden , und

war bei den Gemeindebeamten von 8 auf 12 Mark
und für Bedienſtete von 3 auf 6 Mark . Auch für
die Uebernachtungsgebühren , ſowie für Entſchädi⸗
gung für ſogen . einheimiſche Dienſtgeſchäfte iſt eine

Erhöhung vorgeſehen und zwar ſoll die Geſamtneu⸗

regelung rückwirkende Kraft bis zum 1. Juli 1917
erhalten .

Die umlagepflichtigen Steuerwerte haben ſich
in Singen von rund 28 Millionen Mark im Jahre
1917 auf rund 126 Millionen Mark im Jahre 1918
erhöht . Seit 1908 ſind dieſe Steuerwerte von 43

auf 126 alſo um 83 Millionen Mark in die Höhe ge⸗
gangen .

Königheim . Die aus der Schule zu entlaſſen —
den Kinder erhalten hier an Oſtern d. 73

nerung an den Schulbeſuch einen guten
den ſie ſelbſt pflegen ſollen . Ein guter Vortrag ei —
nes Obſtbaumpflegers wird die Uebergabe begleiten .

zur Erin

Obſtbaum ,

( Dieſes Beiſpiel dürfte ſich zur Nachahmung em⸗

pfehlen ) .

Walldürn . Es freut uns , den Leſern dieſes
Blattes mitteilen zu können , daß H Stadtrechner
Leiblein , welcher ſeinerzeit unter dem Verdacht , die

Stadttaſſe verſchwundenen 20000 Mart ent⸗

zu haben , verhaftet

Unterſuchungshaft entlaſſen worden

aus der

wendet nun aus der

da ſich kei⸗
nerlei Beweiſe für ſeine Schuld ergeben haben .

Ernährungsminiſter v. Waldomw über die Lage.

Lehrganges über Er —

im Abgeordnetenhauſe vor 700

worden ,

Bei der Eröffnung des

nährungsfragen der

Teilnehmern der verſchiedenen Berufskreiſe aus al⸗
len Teilen Preußens ſtattfand , hielt der preußiſche

Staatskommiſſar , Staatsminiſter von Waldo w
folgende bemerkenswerte Anſprache :

„ An der Schwelle des neuen Jahres begrüße ich
Sie mit herzlichem Mit neuem Mut
und geſtärkter Zuverſicht ſehen wir den großen Ent

ſcheidungen entgegen , die es uns bringen wird . Dank

Segenswunſch .

der wunderbaren Leiſtune gen unſerer Heerführer und
der geſamten Wehrmacht iſt noch in keinem Zeitpunkt
des gewaltigen Krieges , in dem das deutſche Volk um
ſeine Exiſtenz und Zukunft ringt , unſere Lage gün⸗

Im Oſten iſt nach
gewaltigen Erfolgen eine Waffenruhe erkämpft , un⸗

ſtiger geweſen als gegenwärtig .

te deren Auswirkung die Morgenröte des Friedens

aufdämmert , im Süden iſt der welſche Feind durch

glänzende Siege unſerer Waffen ſchwer bedrängt , im

Weſten iſt unſere Heeres smacht nach ſiegreicher Durch —

kämpfung der

Schlägen gerüſtet und auf dem Weltmeer iſt der
Feind durch unſere Unterſeeboote in ſeinem Lebens⸗
nerv getroffen ! Im Innern iſt das geſamte Volk

—Mann und Weib —in raſtloſer Arbeit , die Hände
regend Rüſtzeug für unſere Kämpfer , das tägliche

gewaltigen Abwehrſchlachten zu neuen



FFr

11

Brot für die Volksgenoſſen zu ſchaffen und unſere

Kriegs⸗ und Volkswirtſchaft aufrecht zu erhalten .

Dieſes Geſamtbild des in unerſchüttertem deutſchen

Heldentums kämpfenden , arbeitenden deutſchen Hee⸗

res und Volkes läßt uns mit Vertrauen auf das

kommende Jahr und die Aufgaben , die es uns ſtellt ,

blicken . Noch iſt das Werk der Waffen nicht zu Ende .

Alles deutet darauf hin , daß ein großer Schlußkampf

bevorſteht , in dem es gilt , alle Kräfte noch einmal

mit ſtählernem Willen zuſammenzufaſſen . Daß die⸗

ſer Wille in unſeren Heerführern und Truppen auch

im vierten Kriegsjahre lebt , davon zeugen ihre un —

erreichten Taten .

„ Dieſen Willen auch im Innern lebendig zu er —

helten , iſt die große vaterländiſche Aufgabe , in de⸗

ren Dienſt Sie , meine verehrten Damen und Herren ,

ſich ſtellen wollen . Sie wiſſen welchen wichtigen Teil

unſerer inneren Rüſtung unſere Kriegsernährungs —

wirtſchaft bildet , daß ſie erfolgreich nur durchgeführt
werden kann , wenn ſie von der pflichtbewußten wil⸗

ligen Mitarbeit der Bevölkerung getragen wird . “

„ Wenn der Verbraucher die durch unſere Lage

gebotenen Einſchränkungen ertragen ſoll , die er in

ſo bewunderungswürdiger ‚Weiſe bisher betätigte ,

wenn der Landmann allen ſeinen bisherigen Wirt⸗

ſchaftsgrundſätzen zuwider ſeine geſamten Vorräte

—auch diejenigen , mit denen er bisher ſein Vieh ge⸗

füttert hat —, abliefern und trotzdem nicht müde

werden ſoll , ſeine Erzeugung aufrechtzuerhalten , ſo

iſt eine weitgehende Aufklärung aller dieſer Kreiſe

der Bevölkerung über unſere Ernährungslage , über

die Zuſammhänge unſerer Kriegswirtſchaft , über die

Gründe der ergangenen Anordnungen und Notwen —

digkeiten ihrer Befolgung garnicht zu entbehren , um

zum ſiegreichen Durchhalten den notwendigen Willen

zu erhalten . Das Syſtem unſerer Kriegswirtſchaft

iſt neuerdings angeſichts der in der Oeffentlichkeit

hervorgetretenen üblen Begleiterſcheinungen einer

ſcharfen Kritik unterzogen worden . Daß dieſe Uebel⸗

ſtände bekämpft werden müſſen , iſt ebenſo notwendig

wie die Beſeitigung der Urſachen , aus denen ſie em⸗

porgewachſen ſind . Die Maßnahmen , welche dies

Ziel im Auge haben , ſind getroffen . Ein näherer

Aufſchluß darüber wird Ihnen im Rahmen eines

Lehrganges zu teil werden . Die Aufhebung der öf⸗

fentlichen Bewirtſchaftung der wichtigſten Nahrungs⸗

mittel aber würden auch die grundſätzlichen Gegner

dieſes Syſtems zur Zeit kaum verantworten wollen ;

denn die Folgen davon wären unüberſehbar . Ein

großer Teil unſeres Volkes , und zwar gerade der

minderbemittelte , würde unverſorgt bleiben . Ange —

ſichts der zunehmenden Knappheit der Weltvorräte

hat ſich auch eine Reihe von neutralen Staaten zur

Einführung der öffentlichen Bewirtſchaftung nach

dem deutſchen Syſtem entſchloſſen , und unſere Feinde

die auszuhungern gedachten , ſehen ſich genötigt , dem

zu folgen .

„ Der Lehrgang , meine Damen und Herren , für

den Sie ſich hier verſammelt haben , ſoll Ihnen

nähere Einblicke in die Organiſation und Durch⸗

führung unſerer Ernährungswirtſchaft und damit

das nötige Rüſtzeug zu der Aufklärungsarbeit ge⸗

ben , an der Sie in dankenswerter Weiſe mitarbei⸗

ten wollen . Ich hoffe , daß Sie daraus die Ueberzeu —

gung gewinnen werden , daß das Kriegsernährungs⸗

amt ſich ſeiner ſchweren Verantwortung voll bewußt

iſt . Für mich und meine Mitarbeiter beſteht die

Sorge für das öffentliche Wohl , die Sorge : „ Wie

ſichern wir in dieſen ſchweren Zeiten die Ernährung

des deutſchen Volkes . “ Sie iſt der alleinige Leitſtern

aller Maßnahmen .

„ Wenn Sie nun hinausgehen und Ihre Auſ⸗

klärungsarbeit in die weiteſten Kreiſe der Bevölke⸗

rung tragen , ſo ſchaffen Sie der Ueberzeugung Bahn ,

daß es jetzt gilt , alle Kräfte und Nerven zu ſpannen ,

daß alles teure Blut umſonſt vergoſſen wäre , wenn

wir jetzt vor dem ſiegreichen Ende in der Standhaf —

tigkeit und dem Opferwillen nachlaſſen würden ! Und

noch eins ! Helfen Sie uns , die unſelige Entfremdung

zwiſchen Stadt und Land und zwiſchen Verbraucher
und Erzeuger , die wie ein freſſendes Uebel an der

Einigkeit des Volkes zehrt , heilen . Zeigen Sie dem

Landmann die Bedrängnis der Großſtadt und der

Induſtriebevölkerung und daß von ſeiner willigen

Pflichterfüllung die Erhaltung der Schlagfertigkeit
des Heeres und damit der Sieg abhängt .

„ Weiſen Sie die Städter darauf hin , unter wel⸗

chen Mühſalen und Erſchwerungen der Landmann

und die Landfrau ringt , um das tägliche Brot zu

ſchaffen und was unſer Volk der Tatkraft der Land⸗

wirtſchaft verdankt — das ganze Volk in Stadt und

Land muß zuſammenſtehen , eine Bevölkerungsklaſſe

die andere verſtehen und ihre Leiſtungen für das

gemeinſame Ganze würdigend und die Not eines

Gliedes als gemeinſame auf dem Herzen tragend —

wir wollen ſein ein einig Volk von Brüdern , in kei⸗

ner Not uns trennen und Gefahr . In dieſem Geiſte

wollen Sie Ihre Arbeit tun . Dann werden Sie ſich

den Dank des deutſchen Volkes und des Vaterlandes

verdienen ! Gott , der uns bisher wunderbar durch⸗

geholfen hat , wird unſere gerechte Sache auch zu ei⸗

nem guten Ende führen . Nun wollen Sie ſich erhe⸗



ben und mit mir einſtimmen in den Ruf : „ Unſer
Kaiſer , das deutſche Volk und das Vaterland hochl “

— —

Welche Steuern muß ich während der Dienſtzeit

zahlen ?

1. Das Militäreinkommen und die

Staatsſteuer .

Zunächſt iſt für den Kriegsteilnehmer wichtig zu

wiſſen , daß von der Beſteuerung ausgeſchloſſen und

daher bei Berechnung der Staatseinkommenſteuer
ſtets außer Anſatz zu laſſen iſt das Militäreinkommen

aller Angehörigen des aktiven Heeres und der aktiven

Marine , ebenſo der zum Dienſte einberufenen Land⸗

ſturmpflichtigen und zwar ſolange ſie zu einem in

der Kriegsformation befindlichen Teil des Heeres

oder der Marine gehören .
Dieſe Beſtimmung tritt in Kraft mit dem Tage

des Eintritt in das Heer .

2. Das Zivileinkommen und die

Staatsſteuer .

Die Beſteuerung des Zivileinkommens der

Kriegsteilnehmer erfährt in den meiſten deutſchen
Bundesſtaaten inſofern eine Aenderung , als für ſie

die Grenze des ſteuerfreien Einkommens erheblich
erweitert iſt . Im Frieden und auch jetzt bei Nicht —

kriegsteilnehmern bleibt ein Einkommen ſteuerfrei ,
das eine in den Bundesſtaaten zwiſchen 300 und

900 Mark ſchwankende Höhe ( Exiſtenzminimum ) nicht
überſchreitet . Für die Unteroffiziere und Mann⸗

ſchaften des Beurlaubtenſtandes , ſolange ſie ſich im

Kriegsdienſt befinden , bleibt ein erheblich höheres
Einkommen von der nach dem Einkommenſteuerge —
ſetz veranlagten Steuer befreit . Nach einer Rund⸗

frage , die von der Zentralſtelle der Lazarettberatung
des Roten Kreuzes Frankfurt veranſtaltet wurde ,

beſtehen für die Steuerpflicht der Kriegsteilnehmer
in den deutſchen Bundesſtaaten folgende Beſtim⸗

mungen :

Es bleiben ſteuerfrei ( oder es bleibt die veran⸗

lagte Steuer unerhoben ) in Mecklenburg , Sachſen⸗

Altenburg und Schaumburg⸗Lippe Einkommen bis

1500 Mark , in Schwarzburg - Sondershauſen bis 2000

Mark , in Reuß j . Linie bis 2400 Mark , in Heſſen bis

2600 Mark , in Preußen , Sachſen - Weimar , Anhalt ,

Braunſchweig , Sachſen⸗Meiningen , Lippe⸗Detmold

und Lübeck bis 3000 Mark , in Württemberg bis 3200

Mark , in Oldenburg bis 3600 Mark . In Reuß äl⸗

tere Linie iſt ſteuerfrei bei unverheirateten ein Ein⸗

kommen bis 1200 Mark , bei kinderlos Verheirateten
bis 2000 Mark , bei Verheirateten mit 2 Kindern bis
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2400 Mark , mit 4 Kindern 2700 Mark , mit mehr

Kindern bis 3000 Mark , wobei jedoch bei Unteroffi —

zieren ohne Portepee um 200 Mark geringere Sätze

gelten und Unteroffiziere mit Portepee Befreiung
nicht zuſteht ( dabei iſt jedoch Vorausſetzung , daß der

Kriegsteilnehmer nicht über 40000 Mark Vermögen
hat . In Sachſen⸗Gotha iſt ein Einkommen von

Kriegsteilnehmern bis 1800 Mark ſteuerfrei , doch

ſollen auch die Steuern von Kriegsteilnehmern mit

Einkommen über 1800 Mark auf Antrag geſtundet
werden . Auch in Anhalt hat die Finanzdirektion die

Ermächtigung , während des laufenden Steuerjahres

zur Vermeidung unbilliger Härten veranlagte Steu

ern zu ermäßigen oder ganz zu erlaſſen .

Keine Ausnahmebeſtimmungen hinſichtlich der

Steuer von Kriegsteilnehmern kennen Bayern ,

Sachſen , Baden , Schwarzburg - Rudolſtadt und Wal

deck , ſo daß hier der Kriegsteilnehmer , abgeſehen

von ſeinem Militäreinkommen , keine Steuerbefrei —

ung genießt . In Elſaß - Lothringen , das anſtelle der

Einkommenſteuern Ertragsſteuern ( Kapitalrenten⸗ ,

Lohn - und Beſoldungs - , Gewerbe - , Gebäude - und

Grundſteuern ) hat , beſtehen keine Steuerbefreiungen
für Kriegsteilnehmer ; es wird aber bei 3

ſchwierigkeiten für veranlagte Steuern , Stundung

gewährt , doch iſt , um unnötige Beitreibungsmaß⸗ —
nahmen zu vermeiden , zu empfehlen , daß die Stun⸗

dung bei der zuſtändigen Kaſſe oder bei der Direktion

der direkten Steuern in Straßburg beantragt wird .

In Hamburg und Bremen , wo Ausnahmebeſtim —

mungen gleichfalls nicht beſtehen hat die Steuerde —

putation das Recht auf Antrag in beſonderen Fällen

aus Billigkeitsggründen die Einkommenſteuer von

Militärperſonen zu erlaſſen oder zu ermäßigen .

3. Die Gemeindeſteuer .
Von der Gemeindeſteuer iſt jeder befreit , der

den Wohnſitz ( Wohnung ) in der Gemeinde aufgege —
ben hat . Weſſen Familie jedoch den Wohnſitz beibe —

halten hat , iſt an ſich ſteuerpflichtig ; ebenſo hat , wer

Grundbeſitz oder einen Gewerbbetrieb in einer Ge —

meinde hat , dafür Grund - oder Gewerbeſteuer zu

zahlen .

Im übrigen gilt in einigen deutſchen Staaten

für das Einkommen der Kriegsteilnehmer hinſicht⸗

lich der Gemeindeſteuer das gleiche wie hinſicht⸗

lich der Staatsſteuer . So iſt auch hier das Militär⸗

einkommen ſteuerfrei und es tritt auch hier bei der

gleichen Stufe Steuerbefreiung ein in Württemberg ,
Heſſen , Anhalt und Schaumburg⸗Lippe . ( Lübeck

kennt keine Gemeindeſteuer . )
Bremen und Elſaß⸗Lothringen haben die glei⸗

ahlungs⸗



then Beſtimmungen hinſichtlich beider Steuern , Bre —

men gegebenenfalls Erlaß oder Ermäßigung , Elſaß —

Lothringen Stundung . Baden , Schwarzburg - Son —

dershauſen und Waldeck kennen auch hinſichtlich der

Gemeindeſteuer keine Befreiung . ( Baden nur für

in Baden garniſonierende Offiziere . ) Für Bayern

und Schwarzburg - Rudolſtadt gilt etwa das Gleiche

für die Gemeindeſteuer wie für die Staatsſteuer ; es

gibt keine Ausnahmebeſtimmung für Kriegsteilneh —

mer . Auch im Königreich Sachſen gibt es , abgeſehen

von gewiſſen Steuerbefreiungen für Militärperſonen

des Friedensſtandes eine Steuerbefreiung nicht .

Hamburg kennt im Stadtgebiet keine Gemeinde —

ſteuer , in den Landgebieten wird dieſe dagegen er —

hoben .

In anderen Staaten , ſo in Preußen , Mecklen —

burg , Oldenburg , Sachſen - Weimar , Braunſchweig ,

Sachſen - Altenburg , Sachſen Coburg - Gotha , Sach —

ſen⸗Meiningen , Lippe - Detmold , Reuß ältere Linie ,

Reuß jüngere Linie , Schwarzburg - Sondershauſen u.

Waldeck iſt die Regelung der Frage hinſichtlich der

Steuerbefreiung bei Gemeindeſteuern der jeweiligen

Gemeinde überlaſſen , der der Steuerpflichtige ange —

hört . In der Regel werden wohl die kapitalkräfti —

geren Gemeinden von der Erhebung der Steuern in

gleichem Maße abſehen , wie der Staat .

In Sachſen - Meiningen iſt das Einkommen ge —

meindeumlagefrei , ſoweit es eine Höhe von 900

Mark nicht mehr erreicht .

Die Kirchenſteuer , die ſich nach der Staatsſteuer

richtet wird vielfach erhoben , auch wo die Staats —

ſtouer unerhoben bleibt .

2

Ein Wort zur nächſten Kriegsanleihe .

Welche Antwort gibt das deutſche Volk mit ſei —

ner Regierung bei der achten Kriegsanleihe

auf die jüngſten Kriegshetzreden der

Volksbetrüger Wilſon , Lloyd George und Cle —

menceau ?

Ich denke , weil doch das Wort „ Demokratie “

das gegenwärtig am meiſten mißbräuchlich ange —

wandte Wort iſt , das deutſche Volk gibt jetzt einmal

eine echt demokratiſche , deutſchtreue Antwort , um

unſere weſtlichen Feinde zum völkerbefreienden Frie

den zu zwingen .

Jeder Deutſche , vom ärmſten bis zum reichſten ,

beteiligt ſich an der Kriegsanleihe nach Kräften . Um

dies zu ermöglichen , müſſen wieder Sammelzeich —

rungen von Darlehenskaſſen und Banken möglich

ſein , und zwar in folgender Weiſe :

2

l . Vermögensloſe zeichnen :

a) bei Einkommen bis 2500 %/ 20 K

b) bei Einkommen über 2500 —4000 % 40

c) bei Einkommen über 4000 / 50 &

2. Wer Vermögen beſitzt, muß mindeſtens 4

Prozent ſeines Vermögens zeichnen . Maßgebend

über die Höhe des Einkommens oder des Vermögens

iſt der Steuerzettel für 1918 ( in Baden z. B. Ver —

mögensſteuerkapital ) . Jeder derartige Zeichner er —

hält vom Reiche eine etwas künſtleriſch ausgeſtattete

Anerkennungsbeſcheinigung ,

daß er ſeiner vaterländiſchen Pflicht im Zeichnen der

achten Kriegsanleihe genügt und hiermit das Recht

der Beteiligung an der Dankeslotterie .

Friedenslotterie zur achten Kriegsanleihe

des Reiches erlangt hat . Der Dank des Reiches an

ſeine Zeichner für ihre treue , vaterländiſche Geſin —

nung ſoll alſo in der vom Reichstag zu genehmigen

den

Dankbarkeits⸗ und Friedenslotterie

für dieſelben zum Ausdruck kommen .

Da ſich ſicher 20 Millionen Deutſche an der

Zeichnung beteiligen , ſollten 20 Millionen Mark Ge —

winne ſich reichlich verteilen , empfiehlt es ſich , feſt —

zuſetzen :

200 Gew . zu je 10 000 /¼ 2 Mill . J,

400 Gew . zu je 5000 K- 2 Mill . %½¼
500 Gew . zu je 4000 / 2 Mill . /

1000 Gew . zu je 3000 3 Mill . /

2000 Gew . zu je 2 000 %/ Mill . l

7000 Gew . zu je 1000 / 7 Mill . ¼/

11100 Gewinne 20 Mill . /

Jedes durch die Anerkennungsbeſcheinigung zur

Darſtellung kommende Los , das der Zeichner unent —

geltlich erhält , hat gleichen Wert für jeden Zeichner .

Trotzdem ſolcher nur ein Darlehen gibt , alſo

nichts opfert , erlangt er durch ſeinen vaterländiſchen

Sinn die Anwartſchaft auf einen Gewinn , und wer

einen ſolchen nicht erhält , iſt durch ' die Anerken —

nungsbeſcheinigung im Beſitze einer Ehrenurkunde ,

die in der Familie als Andenken an die große Zeit

verwahrt werden ſoll und als Ausweis dient , daß

Inhaber nach Kräften zu Deutſchlands Sieg und

Frieden beigetragen hat .

Sache der Preſſe iſt es , dieſen Plan in der Oef

fentlichkeit zu fördern , damit Regierung und Reichs —

tag rechtzeitig dazu Stellung nehmen können .

Um unentgeltlichen Nachdruck in anderen Blät —

tern wird gebeten .

Th . Schlez , Ratſchreiber in Wieblingen .
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Täuſchende Anpreiſungen von Nahrungs⸗ und

Genußmitteln .

Die deutſche Wiſſenſchaft hat es verſtanden , für
die meiſten Gegenſtände , auf deren Einfuhr wir an —
gewieſen ſind , Erſatzſtoffe zu ſchaffen , die aus einhei —
miſchen Erzeugniſſen hergeſtellt werden können . Erſt
nach dem Kriege wird man einmal in vollem Um⸗
fang ermeſſen können , welch ungeheure Arbeit auf
dieſem Gebiete geleiſtet worden iſt.

Naturgemäß mußte aber dieſes Beſtreben , uns
durch Gewinnung von Erſatzſtoffen von der Einfuhr
unabhängig zu machen , zu Auswüchſen führen . Auf
die Not der Zeit bauend , die den Bezug einzelner Le —
bensmittel teils ins faſt Unerſchwingliche verteuerte ,
teils ihre Herſtellung überhaupt verbot , haben findige
Köpfe den Markt überſchwemmt mit der Anpreiſung
billiger Erſatzmittel . Man brauchte nur eine Wan⸗
derung durch eine Geſchäftsſtraße anzutreten , um
eine unerſchöpfliche Fülle von Erſatzſtoffen für faſt
alle wichtigen Lebensmittel kennen ju lernen . Welch
verſckwenderiſcher Vorrat von Eiererſatzmitteln , von
Butter⸗ und Fetterſatz wurde uns zum Beiſpiel an⸗
geboten , von Punſch und Schlagſahne in der Tüte ,
Brotaufſtrich , Grogwürfeln und ähnlichen Leckerbiſ —
ſen gar nicht zu reden !

Gewiß waren viele dieſer Erſatzmittel durchaus
brauchbar und hielten das , was ſie ihrer Bezeich —
nung nach verſprachen .

war andererſeits

Aber eine Anzahl von ihnen

minderwertige , für die menſchliche
Ernährung ſo gut wie unbrauchbare Ware . Kein
Wunder⸗ daß das getäuſchte Publitum in Erbitte
rung und Empörung hier nach dem Strafrichter rief ,
damit er ſolch gewiſſenloſer Gewinngier ein Ziel

ſetze!
Der Strafrichter hätte indeſſen nach dem beſte⸗

henden Rechte hier in den meiſten Fällen verſagen
müſſen . Ein Betrug im Sinne des Strafgeſetzbu⸗
ches würde ſich wohl nur ſelten einwandfrei haben
nachweiſen laſſen , Nahrungsmittelfälſchung lag aber
überhaupt nicht vor . Von Nahrungsmittelfälſchung
kann man nur dann ſprechen , wenn jemand ein be⸗
ſtimmtes in den Verkehr eingeführtes Nährmittel
durch uuerlaubte Machenſchaft verſchlechtert . Nah —

rungsmittelfälſchung iſt es bekanntlich zum Beiſpiel ,
wenn man einer Wurſt Hundefleiſch oder einer Milch
Waſſer beifügt .

Wer aber etwa ein „vollwertiges Eiererſatzmit —
tel “ in den Handel bringt , der verfälſcht nicht ein
Ei . Denn er behauptet ja gar nicht , Eier zu liefern ,
ſondern bietet ausdrücklich ein Erſatzmittel für Eier
an . Wegen Nahrungsmittelfälſchung kann er alſo
nicht verfolgt werden . Und doch entſpricht es dem

natürlichen Rechtsgefühl , das Publitum hier zu
ſchützen , falls das Erſatzmittel völlig wertlos iſt . Hier
ſetzt die Bundesratsbekanntmachung vom 26 . Juni
1916 ein , indem ſie allgemein beſtimmt :

Wer Nahrungs⸗ oder Genußmittel unter einer
zur Täuſchung geeigneten Bezeichnung oder Angabe
anbietet , feilhält , verkauft oder ſonſtwie in den Ver
kehr bringt , wird mit Gefängnis bis zu ſechs Mona
ten und mit Geldſtrafe bis zu 1500 Mark oder mit
einer dieſer Strafen beſtraft .

In Zukunft
Juli

1916 in Kraft getreten — dürfen alſo Erſatzmittel
immer noch hergeſtellt werden , aber der Fabrikant
muß vorſichtig ſein bei ihrer Anpreiſung . Er darf
bei der Reklame keine Angaben über die Beſchaffen —⸗
heit , den Nährwert , die Wirkung des Mittels machen ,
die geeignet ſind , den Käufer zu täuſchen und ihm
Eigenſchaften der Ware vorzuſpiegeln , die ſie tat —
ſächlich nicht hat . Wer alſo zum Beiſpiel ein Eier —
ſatzmittel auf den Markt bringt , darf nicht angeben :
„vollwertiger Eierſatzen oder „ gleicher Nährwert wie
Hühnerei “ oder ähnliche den tatſächlichen Verhält⸗
niſſen nicht entſprechende Bezeichnungen . Man
konnte ſehr häufig die Wahrnehmung machen , daß
die der Ware beigefügten Angaben , ohne direkt un —
wahr zu ſein , ſo geſchickt gefaßt waren , daß der Käu
fer ſich über den Wert des Präparates einfach eine
übertriebene Vorſtellung machen miu ß te . Dieſe
Fälle will die neue Verordnung beſonders treffen .

Allerdings darf man ſich keiner Täuſchung da⸗
rüber hingeben , daß es außerordentlich ſchwer ſein
wird , in Zukunft die Grenze zwiſchen erlaubter und
zur Täuſchung geeigneter Anpreiſung zu ziehen . Man
nehme an , ein Fabrikant bringe eine Ware in den
Handel , die als Verpackungsſchrift lediglich die Worte
„ Eiererſatz Goldgelb “ trägt und deren Eigenſchaft
nur darin beſteht , den Speiſen eine ſchöne gelbe Farbe
zu geben . Liegt hier ſchon eine zur Täuſchung ge⸗
eignete Angabe inſofern vor , als mit dem Worte
„ Eierſatzmittel “ bei dem Käufer die Vorſtellung er
weckt wird , es handle ſich um einen in jeder Bezieh —
ung , alſo auch hinſichtlich des Nährwertes , brauch
baren Erſatz für Ei ? Muß alſo in einem ſolchen
Falle der Fabritant der Aufſchrift der Verpackung
einen einſchränkenden Zuſatz geben , etwa ſo , daß er
beifügt : „Verleiht ſchönſte Eifarbe . “

die Verordnung iſt am 3.

Ich möchte im Zweifel vorerſt annehmen , daß
der Fabrikant vorſichtiger handeln wird , derartige
einſchränkende Zuſätze beizufügen . Es bleibt abzu⸗
warten , welche Stellung die Gerichte einnehmen
werden , für die die Abgrenzung zwiſchen Erlaubt
und zur Täuſchung geeignet häufig eine harte Nuß



—

ñ——H

—ͤ1—ů

—

—————————————

—
—

—————

— 2

ſein wird . Im Grund iſt aber die Verordung zwei —

fellos zu begrüßen ; denn ſie räumt mit manchem

unſauberen Gewerbe auf und beſeitigt viel Unzufrie⸗

denheit und Entrüſtung , die insbeſondere dadurch

entſtanden iſt , daß ſich Liebesgabenſendungen ins

Feld häufig die gänzliche Wertloſigkeit ſolcher , wäh —

rend des Krieges aufgetauchter Präparate ergab und

ſo der Kriegsteilnehmer , dem treue Obſorge ein

Zeichen liebevollen Gedenkens ſenden wollte , ein

Opfer der Profitgier wurde .

2 .

7 . Bad . Landgemeindenverband .

Ausſchuß⸗Beſchlüſſe .

Mit Rückſicht auf die ſich ſtets mehrende Arbeits —

laſt der Bürgermeiſter , welche im letzten Herbſt durch

die Erntebeſtandsaufnahmen noch weſentlich erhöht

wurde und in Anbetracht der Schwierigkeiten im

Reiſeverkehr haben wir die letzte Herbſtausſchußſitz —

ung ausfallen laſſen und einige Angelegenheiten , de —

ren Erledigung wünſchenswert erſchien , durch Ein⸗

holung ſchriftlicher Meinungsäußerung der Ausſchuß⸗

mitglieder im Umlaufverfahren behandelt .

Es ſind dies folgende :

1. Da im Jahr 1917 die Dienſtzeit ſämtlicher

Ausſchußmitglieder abgelaufen war und 2 derſelben

ſchon ſeit längerer Zeit ganz ausgeſchieden ſind , woll⸗

ten wir den ganzen Ausſchuß neu wählen und baten

den Ausſchuß um die Ermächtigung hiezu nach einem

von uns vorgeſchlagenen , von dem ſeitherigen ab —

weichenden Wahlmodus . Für dieſen Antrag ſtimm —

ten 4 Mitglieder , während die anderen 5 die Wahlen

bis nach dem Kriegsende verſchoben wiſſen wollten .

2. Die Bezüge der drei Kaſſenführer des Ver —

bandes ( Verbandskaſſe ſelbſt , Feuerverſicherung und

Erholungsheim ) ſind je nach der Höhe der Einnah⸗

men wandelbar , auch nicht für alle drei nach glei⸗

chen Grundſätzen geregelt ; es wurde daher eine ſolche

gleichmäßige Regelung vorgenommen und darnach

unter Zugrundelegung des Rechnungsdurchſchnitts
der letzten 3 Jahre eine Fixierung der Bezüge der

drei Kaſſenführer beſchloſſen , welche die Zuſtimmung

ſämtlicher Ausſchußmitglieder erhielt .
3. Sowohl bezüglich der Feuerverſicherung als

auch bezüglich des Verbandes ſelbſt machte ſich in der

Praxis ſchon ſeit längerer Zeit die Notwendigkeit

der Aenderung einiger ſtatutariſcher Beſtimmungen

fühlbar . Dieſe Aenderungen wurden ſchon in einer

im Herbſt 1916 abgehaltenen Sitzung erörtert und

gut geheißen aber noch nicht genau formuliert , da ja

im Jahr 1917 doch keine Mitgliederverſammlung

ſtattfand , welche die Genehmigung dazu zuerteilen

gehabt hätte

Inzwiſchen hat auch der Vorſitzende des Ver⸗

bandes noch einige Aenderungen für wünſchenswert

erklärt , weshalb nun alle dieſe bereits beſchloſſenen

wie auch die neuerdings gewünſchten Aenderungen

genau formuliert und den Ausſchußmitgliedern zur

Erklärung bezw . Zuſtimmung mitgeteilt wurden ,

welche denn auch einſtimmig erfolgte .

Da dieſe Statutenänderungen der Zuſtimmung

der Mitgliederverſammlung bedürfen , ſo werden

ſolche demnächſt mit den etwa notwendigen Erläu⸗

terungen zur Kenntnis der Verbandsgemeinden ge —

bracht werden , damit dieſelbe bis zur nächſten Mit⸗

gliederverſammlung Stellung dazu nehmen und

ihren Bezirksvorſtand über ſeine Abſtimmung in⸗

ſtruieren können .

Dieſe Bekanntgabe wird in einer beſonderen

Beilage zu dieſer Zeitſchrift erfolgen , da der Raum

im Blatt ſelbſt den uns zuſtehenden Umfang über⸗

ſteigen würde und der Gegenſtand ſelbſt auch nur

die Verbandsgemeinden berührt und für die ande —

ren Leſer der Zeitſchrift kein Intereſſe bietet .

— 0

Verbandsentwickelung .

Dem Verband ſind weiter beigetreten :

Utzenfeld , Amt Schönau ,

Heinſtetten , Amt Meßkirch ,

Klengen , Amt Villingen ,

Naſſig , Amt Wertheim .

Feuerverſicherung .

Stand nach der letzten Veröffentlichung in Nr .

1 dieſer Zeitſchrift
5670450 ,

Zugang :

Obermünſtertal
8000 K¼

ceuershauſen
7300 K

Kirnbach
12800 ¼

Zuſammen 5698550 K

ο

8 . Rechnerverband .

Diejenigen Bezirksvereine , welche mit den Bei⸗

trägen per 1917 noch im Rückſtande ſind , wollen die⸗

ſelben alsbald an Herrn Verbandskaſſier , Stadt⸗

rechner Koch in Weinheim einſenden .
Der Vorſtand .

—

Bezirksverein Säckingen . Gleich zu Beginn des⸗

neuen Jahres iſt in Kleinlaufenburg Stadtrechner

Bueb nach kurzer Krankheit , 65 Jahre alt , verſchie⸗



den . Mit ihm hat der Bezirksverein ſeinen Vor⸗

Die zahl⸗

reiche Anteilnahme des weit über ſeine Heimatge⸗

meinde hinaus bekannten und geſchätzten Mannes

fand auch bei der Leichenfeier ihren Ausdruck durch

niehrfache Nachrufe und Kranzniederlegung von

Stadt , Vereinen und vor alleu des Rechnerbezirks⸗

vereins , der ſeines Führers ſtets in Dankbarkeit und

ſtand von der Gründung an verloren .

Treue gedenken wird .

cz “

Poſtſcheckverkehr betr . Die Propaganda des

Verbandes für Einführung von Poſtſcheckkonten bei

Stadt⸗ und Gemeindekaſſen hat einen erfreulichen

Erfolg gezeitigt .

Januar 1916

Januar 1917

Januar 1918

Es waren vorhanden :

16 Anſchlüſſe ,

254 Anſchlüſſe ,

503 Anſchlüſſe .

Fürſorgegeſetz betreffend .

Die Verbände bad . Gemeinderechner , Sparkaſ⸗

ſenrechner , Ratſchreiber und die freie Vereinigung

bad . Krankenkaſſen haben an die 2. Kammer der

bad . Landſtände eine Eingabe eingereicht folgenden

Inhalts :

„ Die von den betreffenden Kreiſen in den Jah

ren 1909 , 1912 und 1913 beantragte und von der

Großh . Regierung auf dem Landtag 1915⸗16 be⸗

ſtimmt in Ausſicht geſtellte Vorlage wegen Verbeſ⸗

ſerung des Fürſorgegeſetzes iſt auch im Jahre 1916

unterblieben . Bei Eröffnung der Landſtände im

Jahre 1917 ſchweigt ſich die Thronrede hierüber völ

lig aus .

Die Wünſche der Verſicherten , die ſowohl der

Großh . Regierung des mehrfach den Ho⸗

hen Landſtänden , dieſen am 25 . Februar 1912 und

lettmals am 3. Dezember 1913 , in ausführlicher

und wohlbegründeter ſchriftlicher Eingabe unterbrei⸗

tet worden ſind , gipfeln in der Hauptſache in Fol

gendem :

a) Der Ruhegehalt ſolle nach 10 Jahren 35 Pro

zent des zuletzt feſtgeſetzten Einkommensanſchlages

betragen und von da ab für jedes weitere Dienſt

jahr um 1,6 Prozent bis zum Maximum von 75

Prozent ſteigen .

b) Das Witwengeld ſolle allgemein 30 Prozent

des für die Ruhegehaltsberechnung maßgebenden

Einkommensanſchlages betragen .

c) Der Einkommensanſchlag ſoll auf das zu⸗

letzt bezogene Einkommen , ſtatt auf den Durchſchnitt

der letzten 10 Jahre , gegründet werden , doch mit

Ausnahme der Fälle , in welchen das zuletzt bezogene

Einkommen ein verringertes war .

d) Die Obergrenze von 5000 Mark für die ver

ſicherbaren Einkommen ſoll aufehoben werden .

e) Endlich wird neuerdings Wert darauf gelegt ,

daß die Kriegsjahre nicht nur für die Kriegs

teilnehmer , ſondern für alle Gemeindebeamten

doppelte Anrechnung erfahren .

f) Nach Maßgabe der von den Krankenkaſſen

vorgetragenen beſonderen Begründung wäre die un

terſchiedliche Beitragserhebung zu beſeitigen und der

§ 36 des Geſetzes dahin zu ändern , daß die Beiträge

für alle Mitglieder 3 Prozent uſw . betragen .

Es hat in den Kreiſen der Mitglieder der Für⸗

ſorgekaſſe in hohem Maße befremdet und Unzu⸗

friedenheit erregt , daß bis heute noch nichts zur Ver

beſſerung des genannten Geſetzes in der angegebenen

Weiſe geſchehen iſt , obgleich die gewünſchten Verbeſ

ſerungen als beſcheidene und berechtigte Anſprüche

anerkannt werden müſſen , und die Gemeinde - und

Körperſchaftsbeamten mit Rückſicht auf ihre aufrei

benden Kriegsarbeiten dies beſtimmt erwartet hat

ten und gewiß auch verdient hätten .

Zum mindeſten wird auf eine ausdrückliche Er

klärung der Regierung des Inhalts abgehoben , daß
1

tz rückwirkende Kraft erhalten und aufdas neue Geſe

alle Mitglieder , gleichviel , ob ſie noch der Kaſſe ange —

hören oder ſchon Ruhegehalt beziehen oder ob

ſich um Hinterbliebenenverſorgung handelt , vom 1.

Januar 1917 ab Anwendung finden ſoll .

Bei jeder Gelegenheit hat die Großh . Regierung

die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit des weiteren

Ausbaues dieſes Geſetzes anerkannt und ihre Be

reitwilligkeit , dasſelbe einer abermaligen gründli

chen und abſchließenden Verbeſſerung zu unterziehen

und den Landſtänden entſprechende Vorlage zu ma —

chen , erklärt . Bei der fortſchreitenden günſtigen Ent

Kaſſe , die auf 1.wicklung dieſer Januar 1917 ein

Reinvermögen von 4585704 Mark und im Jahr

1916 eine Vermehrung von 321529 Mark aufweiſt ,

durfte gehofft werden , daß die Leiſtungen der Fün

ſorgekaſſe an Ruhegehalt und ſent

ſorgung den Leiſtungen des Staates endlich einmal

in merkliche Nähe gebracht und einheitlich geſtaltet

würden .

Nachdem nun die Wirkungen der Verbeſſerung

der Geſetzesnovelle von 1906 auf die Entwicklung

dieſer Kaſſe als abgeſchloſſen anzuſehen ſein dürften ,

und , wie ſchon geſagt , die Entwicklung der Kaſſe

eine ſtetig fortſchreitend günſtige iſt , ferner , nachdem

über die Wirkungen der vorzunehmenden Aenderun⸗ ————

—

—



gen ſchon vor 1½ Jahren ein neues verſicherungs⸗

techniſches Gutachten erſtattet wurde , das auch durch

die Verhältniſſe des Weltkrieges in ſeinen Grundzü⸗

gen nicht umgeſtoßen werden dürfte , ſollten die er⸗

ſtrebten Verbeſſerungen dieſes Geſetzes nicht noch

mals hinausgeſchoben werden , um ſo mehr , als bei

den Landſtänden im Frühjahr 1917 die Beſtrebungen ,

auf Verbeſſerung dieſes Geſetzes gerichtet , allſeitig

und ohne Unterſchied der Parteizugehörigkeit , wärm —

ſte Unterſtützung fanden . Aber auch die Träger der

Verſicherung , die Gemeinden ete . , haben alle Leiſtun

gen zur Kaſſe gerne getragen und zu erheblichem

Teile die Beiträge der Verſicherten ſelbſt auf ſich ge

nommen und werden den künftigen Anforderungen

im Intereſſe ihrer Beamten auch weiterhin bereit⸗

willig nachkommen .

Die Verwirklichung der angeftrebten Verbeſſe —

rung dieſes Geſetzes dürfte nicht zuletzt als ein Aus

fluß der Anerkennung der außerordentlichen Inan⸗

ſpruchnahme der Gemeinde - und Körperſchaftsbe⸗

amten während des Krieges angeſehen werden dürfen ,

welche ſich um die Allgemeinheit , Reich , Staat und

Gemeinde , in hohem Maße ve rdient gemacht und

bewährt haben .

So ſtellen wir , nachdem eine diesbezügliche Mo —

tion in der Hohen erſten Kammer der Landſtände

bereits eingebracht iſt , an Hohe zweite Kammer der

badiſchen Landſtände die ergebenſte und dringende

Bitte , gegenwärtige Vorſtellung der Großh . Regie⸗

rung in dem Sinne empfehlend überweiſen zu wol

len , daß ſolche dem derzeitigen Landtag den Ent⸗

wurf des Geſetzes über Abänderung des Fürſorge

geſetzes vorlegt , in welchem die in den Petitionen

vom 25 . Februar 1912 , 3. Dezember 1913 und 16 .

November 1917 zum Ausdruck gebrachten und heute⸗

wiederholten Anträge vorgeſehen und in welchem

euch hinſichtlich der freiwilligen Mitglieder die be

rechtigten Wünſche der Krankenkaſſen laut deren Ein⸗

gaben vom 29 . Februar 1916 und folgenden berück

ſichtigt ſind . “
4

Nach der Erklärung des Herrn Staatsminiſters

in der 2. Kammer der Landſtände ſteht die Aende

Geſetzes vor dem Abſchluß .rung des

Im Gemeinde - und Stiftungsweſen erfahrener

Rechnungsiteller
übernimmt die Stellung von Gemeinde und

Stiftungsrechnungen .
Gefl . Zuſchriften unter H. N. an

ſtelle des Blattes erbeten .

die Geſchäfts

Gewandter

Rebilionsbedmter
übernimmt die Stellung und Abhör von Gemeinde⸗

rechnungen und andere einſchlägige Arbeiten .

Angebote unter W. 18 an den Verlag .

Die Stellung von

Gemeinderechnungen
wird durch amtlich empfohlenen Sachverſtändigen

prompteſt beſorgt .

Amtsaktuar a. D. Binkert ,

Bonndorf i . Schw .

Den verehrl . Gemeinden empfehlen wir ſämtliche

für die Kriegszeit in Betracht komnienden

Lormulare .

Bonndorf ( Schw . ) Buchdruckerei Spachholz & Ehrath —

45
Sendungen ſind zu richten :

in Angelegenheiten

ſtraße 19 ;

Sur gefälligen Beachtung!

a) des Landgemeindenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

v) des Rechnerverbande ; ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

c) der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

Verlag : die Bad Landgemeinde⸗ , Amtsreviſoren⸗ und Rechner⸗Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Schriftleitung : Nechnungsrat Bun dſchuh ſin Konſtanz . — Druck : Svachbolz & Ehrath , Bonndori .

‚
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